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Beratungsfolge Datum Behandlung 
   

 Anfragen 01.08.2022 öffentlich 
   

 

 

Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO 

 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

 

Die Waldemarstraße zwischen Auenstraße und Adalbertstraße in der Andreasvorstadt ist eine 

Einbahnstraße. Vor einiger Zeit wurde hier die Parkregelung von beidseitigem Diagonalparken mit 

Vorderrädern auf dem Bord rechtsseitig zu Parallelparken mit Rädern auf dem Bord verändert. Es 

wird jedoch weiterhin nach der alten Regelung geparkt, wodurch nicht nur die Gehwege auf 

beiden Straßenseiten unbenutzbar verengt werden (v.a. für mobilitätseingeschränkte Menschen), 

sondern auch die Fahrbahn teilweise so eingeengt wird, dass für PKW die Durchfahrt erheblich 

erschwert, für LKW und andere breite Fahrzeuge (z.B. Rettungsfahrzeuge, Lieferverkehr) teilweise 

unmöglich gemacht wird. 

 

In diesem Zusammenhang bitte ich um Beantwortung folgender Fragen: 

 

1. Welche Maßnahmen plant die Stadt Erfurt zur Durchsetzung der neuen Parkregelung?  

2. Sind Maßnahmen geplant um die Verengung des linksseitigen Gehwegs, auf dem noch 

immer Diagonalparken erlaubt ist, durch zu dicht an den Hauswänden park ende Fahrzeuge 

zu beenden? Wenn ja, welche? 

 

Anlagenverzeichnis 

 

 

25.08.2022, gez. i. A. xxxxxxx 

Datum, Unterschrift 

 

 

  

 

Fraktion FREIE WÄHLER/ FDP/ PIRATEN, Herr 

Städter 
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